
75

Risikoanalyse

Jedes Befreiungsersuchen muss mit einer Gefahren-/Ri-
sikoanalyse begründet werden.

Quellen:
Safety Principles for the storage of ammunition NATO 
AASTP-1
Risk Analysis NATO AASTP-4

10. �Brandschutz und  
Brandbekämpfung

Brandschutz

Die Ausbreitung von Feuer ist die häufigste Ursache von 
dramatischen Munitionsereignissen. Folgende Anfor-
derungen sollten bei der Erstellung konkreter Brandbe-
kämpfungsbestimmungen berücksichtigt werden:

Brandschutzbeauftragter

Der befehlshabende Offizier der Einrichtung ernennt 
einen entsprechend ausgebildeten Beschäftigten der 
Einrichtung zum verantwortlichen Brandschutzbeauf-
tragten des Depots.

Brandschutzordnung

Die Brandschutzordnung ist entsprechend den Ver-
ordnungen des nationalen Verteidigungsministeriums 
kundzugeben.

Feuer und offenes Licht

Die Verwendung von offenen Flammen und offenem 
Licht sollte in einem Explosivstoffbereich idealerweise 
vollständig verboten sein; ein derart absolutes Verbot ist 
jedoch nicht praktisch. Feuer und offenes Licht können 
unter den in den folgenden Absätzen beschriebenen 
Bedingungen gestattet werden.

Warmwasseraufbereitung

Heizhäuser müssen sich außerhalb der für die Lage-
rung, Aufbereitung oder Handhabung von Munition 
bestimmten Gebäude befinden. Die Verwendung offener 
Flammen, einschließlich Dauerbrandöfen, für Heizungs- 
oder Kochzwecke ist im gesamten Explosivstoffbereich 
strengstens verboten. Wenn durchführbar, müssen 
Flammen in Heizhäusern am Ende des Arbeitstags 
gelöscht werden. Ist das nicht möglich, muss dafür ge-
sorgt werden, dass ein kompetenter Heizhauswart nach 
Betriebsschluss Kontrollgänge im Heizhaus durchführt.

Rauchfänge

Die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Explosiv-
stoffbereichs befindlichen Rauchfänge der Einrichtung 
müssen regelmäßig gekehrt werden. Rauchfänge, die 
eine mögliche Gefahrenquelle darstellen, müssen mit 
Funkensperren versehen werden.

Verbrennungsöfen

Haushalts-Müllverbrennungsöfen zur Entsorgung 
von nicht wiederverwertbaren Materialien, Abfällen, 
Papieren, die der Geheimhaltung unterliegen, usw. sind 
außerhalb des Explosivstoffbereichs aufzustellen. Ver-
brennungsanlagen für die Entsorgung explosiver Artikel 
und Abfälle sind gemäß den Regeln der nationalen Ver-
teidigungsministerien zu errichten und zu betreiben.

Rauchen

Im Explosivstoffbereich ist ein strenges Rauchverbot zu 
verfügen, mit Ausnahme von Plätzen und Zeiten, die 
vom befehlshabenden Offizier im Einvernehmen mit 
dem Brandschutzbeauftragten des Depots festgelegt 
werden. In der Betriebsordnung des Depots sind ent-
sprechende Kontrollmaßnahmen vorzusehen.
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Beförderung kontrollierter Artikel

Alle rauchenden Materialien und flammenerzeugenden 
Mittel gelten als kontrollierte Artikel. Wo Rauch und 
Feuer gestattet sind, müssen spezielle Vorkehrungen für 
die Beförderung der erforderlichen Artikel durch den 
Explosivstoffbereich getroffen werden. Für die Beförde-
rung sind versperrbare Behälter zu benützen, und die 
Schlüssel sind von einer verantwortlichen Person zu 
verwahren.

Gefährliche Artikel und selbstentzündliches Material

Die Verbringung jedes Artikels, der das Risiko einer 
Explosion oder eines Brandes mit einiger Wahrschein-
lichkeit erhöht, in einen Explosivstoffbereich ist streng 
zu kontrollieren. Unverpackte Vorräte an Ölen, Farben 
und Lacken und Lösungsmitteln dürfen nicht innerhalb 
des Explosivstoffbereichs gelagert werden. Öle, Farben 
und Lacke und Lösungsmittel in Mengen, die zur tagtäg-
lichen Wartung der Munition ausreichen und erforder-
lich sind, können bis zu einem 5-tägigen Vorrat in einem 
feuerfesten Speicher gelagert werden. Jeder Artikel ist 
in einem sicheren Metallbehälter aufzubewahren. Nur 
begrenzte, jeweils einem Tagesbedarf entsprechende 
Mengen dürfen in Gebäude gebracht werden, in denen 
sich Munition oder Explosivstoffe befinden. Alle Öle, 
Farben und Lacke und Lösungsmittel müssen täglich 
bei Betriebsschluss entfernt und zurück in den Speicher 
gebracht werden. Selbstentzüdliche Artikel wie ölige 
Lappen dürfen nur zur sofortigen Verwendung in Ge-
bäude gebracht werden. Jedes Mal, wenn ein Gebäude, 
in dem sich Munition befindet, geräumt wird, müssen 
sie aus dem Gebäude entfernt und in geschlossenen 
Metallbehältern oder Behältnissen aus anderem, nicht 
brennbarem Material verstaut werden. Sie sind täglich 
an einem dazu bestimmten Ort außerhalb des Explosiv-
stoffbereichs zu entsorgen.

Vorübergehende Verwendung flammenerzeugender 

Ausrüstung

Alle flammen- und funkenerzeugenden Gerätschaf-
ten sowie offene Flammen und offenes Licht, die vom 
Depot-Personal oder Lieferanten vorübergehend im 
Explosivstoffbereich verwendet werden müssen, sind als 
verbotene und im Sinne der nationalen Verordnungen 
der Kontrolle unterliegende Artikel anzusehen.

Gras und Gestrüpp

Sämtliches Gestrüpp und feuergefährliche Vegetation 
muss im Umkreis von mindestens 15 Metern um Frei-
stapel oder Gebäude, in denen sich Munition befindet, 
entfernt oder kurz gehalten werden. Das gilt nicht für 
kriechenden Efeu oder ähnliche Vegetation zur Verfesti-
gung von Traversen, wobei auch diese an übermäßigem 
Wuchern gehindert werden sollten.

Grünschnitt

Grünschnitt ist unverzüglich zu entfernen und min-
destens 50 m von Gebäuden, die Munition enthalten, 
aufzuhäufen. Zur Verbrennung ist er aus dem Explo-
sivstoffbereich wegzuschaffen. Ist das praktisch nicht 
durchführbar, kann das Pflanzenmaterial unter fol-
genden Bedingungen im Explosivstoffbereich verbrannt 
werden:
•	 Das Verbrennen findet mit Genehmigung des be-

fehlshabenden Offiziers nach dessen Beratung mit 
dem Brandschutzbeauftragten des Depots im Freien 
in sicherer Entfernung von sämtlichen Gebäuden der 
Stätte statt.

•	 Das Feuer wird im Beisein von geschultem Brandbe-
kämpfungspersonal mit entsprechender Ausrüstung 
und Wasservorrat zum sofortigen Einsatz aufmerk-
sam überwacht, um eine Ausbreitung des Feuers zu 
verhindern.



77

•	 Das Feuer wird spätestens eine Stunde vor Betriebs-
schluss und spätestens eine Stunde vor Sonnenun-
tergang gelöscht und die Feuerstelle durchdringend 
durchnässt.

Nachfüllen von Benzin in Grasschnittgeräte

Benzinbetriebene Grasschneider, -trimmer und ähn-
liche Pflanzenschnittgeräte dürfen innerhalb eines 
Explosivstoffbereichs verwendet werden. Das Nachfül-
len von Benzin kann ebenfalls im Explosivstoffbereich 
vorgenommen werden, jedoch ab einer Entfernung von 
25 Metern von jeglichem Explosivstoff, und es müssen 
Feuerlöscher bei der Hand sein.

Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln

In Explosivstoffbereichen und in Feuersperren entlang 
dem Perimeter des Explosivstoffbereichs dürfen nur 
nachweislich chloratfreie Unkrautvernichtungsmittel 
eingesetzt werden.

Feuersperren

Im Explosivstoffbereich und an dessen Perimeter müssen 
entsprechend den Empfehlungen des örtlichen Brand-
schutzberaters Feuersperren unterhalten werden. In stark 
bewaldeten Gebieten mit Nadelbaumbestand sind für 
Feuersperren folgende Mindestbreiten zu beachten:
•	 Außen: am Perimeter: 30 m
•	 Innen: Straßen: beidseitig je 5 m
•	 Innen: Abschnitte: 30 bis 50 m

Feuerlöscher auf Fahrzeugen

Kein mechanisch betriebenes Fahrzeug darf in den 
Explosivstoffbereich einfahren, wenn es keinen Feuerlö-
scher von angemessener Größe und Art zum Löschen je-
des in einem Fahrzeug, das keine Explosivstoffe enthält, 
entstehenden Brandes mitführt. Typ und Größe von 
Feuerlöschern müssen vom Brandschutzbeauftragten 
des Depots genehmigt werden.

Brandbekämpfungsmaßnahmen

Eine wirksame Brandbekämpfung bedarf einer Kombina
tion aus folgenden Maßnahmen:
•	 Brandbekämpfung als Sofortmaßmaßnahme
•	 weitere Brandbekämpfungsmaßnahmen
•	 Abstimmung mit den Zivilbehörden
•	 Schnelligkeit

Schnelligkeit

Schnelligkeit ist die Grundvoraussetzung für eine erfolg-
reiche Brandbekämpfung als Sofortmaßnahme. Gehen 
Sie gegen den Brand vor, bevor er sich entwickeln kann. 
Wenn beim Ausbruch eines Feuers Personen anwesend 
sind und es noch nicht außer Kontrolle geraten ist, kann 
viel erreicht werden, wenn sofort große Wassermengen 
in die Flammen geschüttet werden, sofern dies nicht aus-
drücklich verboten ist. Der brennende Gegenstand sollte 
entfernt oder durch Wegschaffen anderer entflammbarer 
Gegenstände aus seiner Nähe isoliert werden, wo dies 
praktisch möglich ist.

PRAXISLEITFADEN „MECHANISCHE SICHERUNG  VON LAGERBESTÄNDEN KONVENTIONELLER MUNITION“
II. Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht durch  den Verwahrer



78

Brandklassen

Die Brandklassen entsprechen den Gefahrklassen 1.1 
bis 1.4 für Lagerung und Transport von Munition und 
Explosivstoffen. Sie sind mit den arabischen Ziffern 1 
bis 4 durchnummeriert. Die vier Brandklassen sind wie 
folgt den Gefahrklassen der Vereinten Nationen und der 
NATO zugeordnet:

Brandklasse Gefahrklasse

1 1.1

2 1.2

3 1.3

4 1.4

Brandklasse 1 zeigt die größte Gefahr an. Die Gefahr 
nimmt mit aufsteigenden Brandklassenziffern ab:

Brandklasse Gefahr

1 Massenexplosion

2 Aufeinanderfolgende Explosionen  
mit Auftreten von Spreng- und  
Wurfstücken

3 Massenbrand oder Feuer mit gering-
gradiger Druckwelle oder vereinzelten 
Spreng- und Wurfstücken

4 Keine erhebliche Gefahr

Näheres zu den Gefahren findet sich in Anhang A.

Den vier Brandklassen wurden vier markante Sym-
bole zugeordnet, die das Erkennen durch das sich dem 
Brandort nähernde Brandbekämpfungspersonal erleich-
tern sollen.

1 2 3 4
Brandklasse 1 Brandklasse 2 Brandklasse 3 Brandklasse 4

Ausbildung

Ein Teil des Depotpersonals ist in Brandbekämpfung 
auszubilden. Alle im Explosivstoffbereich beschäftigten 
Personen müssen in Brandbekämpfung als Sofortmaß-
nahme unterwiesen werden. Alle mit Munitionsaufga-
ben betrauten Beschäftigten müssen darin unterwiesen 
werden, welche Maßnahmen in den einzelnen Klassen 
zu ergreifen sind, und einschätzen lernen, ob ein Brand 
beherrschbar ist oder nicht. Folgende allgemeine Anfor-
derungen gelten für alle Brandklassen:

Handfeuerlöscher

Bei Ausbruch eines Feuers: rasche Anwendung von 
Sofortmaßnahmen, um zu verhindern, dass sich ein 
schwerer Brand entwickelt. Das wird in der Regel durch 
den Einsatz von Handfeuerlöschern bewerkstelligt.

Feueralarm

Der Feueralarm ist unverzüglich auszulösen und geeig-
nete Sofortmaßnahmen sind energisch durchzuführen. 
Alle nicht unmittelbar benötigten Beschäftigten sind an 
einen zuvor festgelegten Ort zu evakuieren.

Ausbreitung verhindern

Wenn keine Munition beteiligt ist, sollten alle Maß-
nahmen darauf ausgerichtet sein, ein Übergreifen des 
Feuers auf benachbarte Gebäude, in denen sich Muni-



79

tion oder anderes entflammbares Material befindet, zu 
verhindern.

Sichere Deckung

Wird ein Munitionsbrand bekämpft, sollte aus sicherer 
Deckung heraus agiert werden.

Wasserversorgung

Es ist dafür zu sorgen, dass im gesamten Explosivstoff-
bereich eine adäquate Wasserversorgung zur Verfü-
gung steht. Die Anzahl, Größe und Positionierung von 
Feuerlöschteichen sowie die Anzahl der Hydranten und 
die bereitzustellende Wassermenge wird mit der Brand-
schutzleitstelle abgestimmt.

Wasserversorgungspläne

In jedem Depot müssen Pläne vorliegen, in denen die 
Einzelheiten der Wasserversorgung eingezeichnet sind.

Brandmeldesystem

Es ist ein effizientes Brandmeldesystem einschließlich 
entsprechender Telefonverbindungen zu unterhalten. Es 
sollten in kurzen Zeitabständen Testanrufe getätigt wer-
den. Mindestens jeder dritte Testanruf sollte außerhalb 
der normalen Arbeitszeiten erfolgen.

11. �Auf Munition einwirkende 
Umwelteinflüsse

Allgemeine Anforderungen

Munition kann eine Qualitätsminderung erfahren oder 
beschädigt werden, wenn sie nicht korrekt gelagert, 
gehandhabt und transportiert wird, mit der Folge, dass 
sie ihren Bestimmungszweck gegebenenfalls nicht mehr 
erfüllt und ihre Lagerung und Handhabung sowie ihr 
Transport und Gebrauch gefährlich werden. Eine Qua-
litätsminderung oder Beschädigung kann auf folgende 
Faktoren zurückzuführen sein:
•	 Feuchtigkeit

•	 Hitze
•	 achtloser oder grober Umgang

Im Interesse einer ordnungsgemäßen Lagerung, Hand-
habung und Verwendung von Munition muss stets auf 
diese Faktoren geachtet werden. Es ist unbedingt not-
wendig, dass Munition
•	 trocken gehalten und gut belüftet wird,
•	 so kühl wie möglich gehalten und keinen übermäßi-

gen oder häufigen Temperaturschwankungen ausge-
setzt wird,

•	 vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt wird und
•	 mit Vorsicht gehandhabt wird.

Schutz vor Feuchtigkeit

Munition wird durch Regen, Schnee und Dunst rasch 
beschädigt. Oft sind ganz besondere Anstrengungen nö-
tig, um Munition bei der Lagerung und beim Transport 
trocken zu halten. In einem entsprechenden Behälter 
wird sie vor Feuchtigkeit geschützt, und eine gute Be-
lüftung wird Munition nicht nur kühl halten, sondern 
auch Kondensation in und um die Behälter und die darin 
enthaltene Munition verhindern. Die Auswirkungen 
von Feuchtigkeit auf verschiedene Munitionsarten und 
verwandtes Material sind folgende:

Offen verwahrte Munition

Die gravierendste Folge ist Korrosion. Zuerst wird der 
Grundanstrich angegriffen und die (zur Identifizierung 
wichtige) Beschriftung unleserlich. Später kann so aus-
gedehnter Lochfraß hinzukommen, dass die Munition 
unbrauchbar wird.

Stahlbehälter

Stahlbehälter verlieren nicht nur Grundanstrich und 
Beschriftung; sie bekommen auch Löcher, worauf der In-
halt in Kürze geschädigt wird. Stoffe, die unter feuchten 
Bedingungen in Stahlbehältern besonders rasch zerfal-
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len, sind Komponenten aus bestimmten Legierungen 
und Papierzylinder.

Explosive Mischungen

Manche Substanzen in explosiven Mischungen ziehen 
Feuchtigkeit an und speichern sie, worauf die explosiven 
Eigenschaften abnehmen oder vollständig verloren ge-
hen. Sie können nach kurzer Zeit unter feuchten Bedin-
gungen unbrauchbar und manchmal gefährlich werden.

Nicht explosives Material

Durch Feuchtigkeit verrottendes Weichholz ist keine 
häufig anzutreffende Schwierigkeit bei Munitionsbe-
hältern. Gewebe, Filz und Papier hingegen können 
durch die Aufnahme von Feuchtigkeit korrosions- und 
zerfallfördernde Bedingungen für andere Materialien im 
selben Behälter verursachen.

Alle Stätten sind in regelmäßigen Zeitabständen zu in-
spizieren, um gegebenenfalls für den Lagerinhalt schäd-
liche Lagerbedingungen feststellen zu können. Derartige 
Inspektionen müssen mindestens ein Mal alle vier 
Monate und jeweils dann durchgeführt werden, wenn 
anzunehmen ist, dass die Lagerbedingungen besonders 
ungünstig sind, zum Beispiel bei sehr feuchten oder hei-
ßen Witterungsverhältnissen. Feuchtigkeit an Oberflä-
chen im Inneren von Gebäuden ist in der Regel auf eine 
oder beide der folgenden Ursachen zurückzuführen:
•	 Kondensation von Feuchtigkeit an den relativ kalten 

Oberflächen der Wände, der Munition und der 
Munitionsbehälter aus der bei Öffnung der Gebäude 
zugeführten warmen, feuchten Luft.

•	 Feuchtigkeit kann durch ungenügend drainierte oder 
schlecht gebaute Dächer oder durch Wände ohne 
entsprechende Feuchtigkeitssperre eindringen. Bo-
denfeuchtigkeit kann durch Mauern eindringen, die 
direkt an gewachsenen Fels/Boden oder an Erdtraver-
sen stoßen.

Temperaturüberlegungen

Extreme Temperaturen können die Leistungsfähigkeit 
fester Treibstoffe von Raketenmotoren beeinträchtigen. 
Sie können auch Explosivstoffe schnell beeinträchtigen, 
sei es als Füllung von Patronen und Komponenten oder 
lose gelagert. Sehr niedrige Temperaturen verursachen 
weniger Probleme als hohe, allerdings muss berücksich-
tigt werden, dass nitroglyzerinhaltige Explosivstoffe bei 
sehr niedrigen Temperaturen gefährlich werden können.

Achtloser Umgang

Achtloser oder grober Umgang kann Munition nicht 
nur sichtbar schädigen, sondern auch nicht sichtbare 
Schäden an inneren Mechanismen von Komponenten 
verursachen. Solche Beschädigungen können Munition 
unbrauchbar oder im Gebrauch unsicher machen. Muni-
tionsbehälter sind eigens zum Schutz der Munition wäh-
rend der Lagerung und des Transport entworfen. Eine 
Beschädigung des Behälters durch sorglose Behandlung 
kann eine direkte Beeinträchtigung seines Inhalts nach 
sich ziehen. Sie kann auch den Schutz des Inhalts beein-
trächtigen, der in der Folge selbst beschädigt wird. Auch 
Kennzeichnungen können unlesbar werden oder schwer 
zu entziffern sein.

12. Munitionsüberwachung
Methoden

Die Überwachung der Munition kann auf eine der fol-
genden Arten erfolgen:
•	 Funktionsprüfung im Dienstbetrieb (ISP)
•	 Funktionsprüfung der Komponenten
•	 Überwachung der Munitionsfunktion bei der Ausbil-

dung (SOAPAT)
•	 Berichte über Funktionsausfall, Unfall und Mängel 

(PAD)
•	 Inpektion
•	 Instandsetzung
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Inspektion

Eine Inspektion besteht aus der physischen Prüfung der 
Munition oder ihres Behälters zur Feststellung ihres 
Zustandes. Inspektionsaufgaben können Folgendes 
beinhalten:
•	 Erste Abnahme
•	 Vorbereitung der Munition zur ISP
•	 Vor-Ausgabe, einschließlich Teilung
•	 Inspektion außerhalb des Truppenteils, Gruppe für 

zurückgegebene Munition (RAG)
•	 Sonderinspektion, z. B. zur Bestätigung des Zustands 

oder der Menge

Instandsetzung

Instandsetzung wird als Wartung oder Veränderung 
der Munition zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung 
ihres Zustands definiert. Aufgaben der Instandsetzung 
können Folgendes beinhalten:
•	 Veränderung der Munition
•	 Wartung der Munition
•	 Sonderaufgabe, z. B. Entfernen oder Wiedereinbau 

des Zünders

Munitionsmängel

Bei der Inspektion oder Instandsetzung kann sich 
zeigen, dass Munition Mängel irgendeiner Art aufweist. 
Mängel können von folgender Art sein:

kritisch

Mängel, die die Sicherheit der Lagerung, der Handha-
bung, des Transports oder der Verwendung beeinträch-
tigen

groß

Mängel, die die Funktionsfähigkeit der Munition beein-
trächtigen und behoben werden müssen

gering

Mängel, die keine Beeinträchtigung der Sicherheit oder 
Funktionsfähigkeit der Munition darstellen, aber von 
einer Art sind, dass die Munition nicht ausgegeben wer-
den sollte, bevor der Mangel behoben wurde

unbedeutend

Mängel, die unter keine der genannten Kategorien fallen, 
die sich aber zu einer dieser Kategorien entwickeln 
könnten, wenn sie nicht behoben werden

technisch

Mängel, die einer weiteren technischen Untersuchung 
bedürfen

Munitionszustand

Die Munition erhält entsprechend der festgestellten 
Gebrauchstauglichkeit eine Munitionszustandsbe-
zeichnung. Diese gibt Aufschluss über den Grad der 
Gebrauchstauglichkeit der Munition und die gegebenen-
falls verfügten Beschränkungen. In diesen Zustandsbe-
zeichnungen wird Munition meist in eine der folgenden 
Kategorien eingereiht:
•	 Gebrauchsfähiger und einsatzbereiter Lagerbestand 
•	 Lagerbestand, der technisch überprüft werden muss 

und bis dahin nicht verwendet werden darf
•	 Gesperrter Lagerbestand, der technisch überprüft, 

instandgesetzt, modifiziert oder getestet werden 
muss

•	 Zur Entsorgung anstehender Lagerbestand
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Anhang A
UN-GEFAHRKLASSEN
Diese Gefahrklassen werden üblicherweise zur Bestim-
mung der Abstände für eine zuverlässige Trennung 
(Masse/Abstand-Verhältnis) zwischen Lagerstandorten 
und anderen Einrichtungen außerhalb des explosions-
gefährdeten Umkreises herangezogen. Die sechs UN 
Gefahrklassen sind:

Gefahrklasse 1.1:
Es besteht die Gefahr einer Massenexplosion. Eine Mas-
senexplosion erfasst praktisch gleichzeitig die gesamte 
Ladung.

In dieser Unterklasse geht die Gefahr hauptsächlich 
von der Druckwelle sowie von Splittern, Spreng- und 
Wurfstücken, die teils eine hohe, teils eine relativ geringe 
Geschwindigkeit erreichen, aus. Die Explosion führt zu 
schweren baulichen Schäden, wobei der Zerstörungs-
grad und die Reichweite von der Menge des beteiligten 
Sprengstoffs abhängen. Es kann zu einer Gefährdung 
durch große Wurfstücke kommen, die vom Gebäude, in 
dem sich die Explosion ereignet, oder aus dem Explosi-
onskrater fortgeschleudert werden.

Gefahrklasse 1.2:
Stoffe und Gegenstände, die die Gefahr der Bildung von 
Splittern, Spreng- und Wurfstücken aufweisen, aber 
nicht massenexplosionsfähig sind11.

Die Explosion führt dazu, dass Gegenstände nach und 
nach Feuer fangen und explodieren, aber immer nur 
wenige zur gleichen Zeit. Außerdem kann eine große 
Menge an Splittern und Sprengstücken, Flugfeuern und 
nicht explodierten Gegenständen herausgeschleudert 
werden; einige können beim Aufprall explodieren und 
Brände oder Explosionen auslösen. Die Druckwirkung 
bleibt auf die unmittelbare Umgebung beschränkt.

Zur Bestimmung des Masse/Abstand-Verhältnisses wird 
je nach Größe und Reichweite der Splitter und Spreng-
stücke unterschieden zwischen Gegenständen, die kleine 
Splitter und Sprengstücke mit geringer Reichweite 
bilden (z. B. Geschosse und Patronen von 20 bis 60 mm), 
und solchen, von denen große Splitter und Sprengstücke 
mit beträchtlicher Reichweite ausgehen (z. B. Geschosse 
und Patronen über 60 mm, Raketen und Raketenmo-
toren im Antriebszustand, die nicht massenexplosions-
fähig sind).

Gefahrklasse 1.3:
Stoffe und Gegenstände, die eine Feuergefahr besitzen 
und entweder eine geringe Gefahr durch Luftdruck oder 
eine geringe Gefahr durch Splitter-, Spreng- und Wurf-
stücke oder durch beides aufweisen, aber nicht massen-
explosionsfähig sind12.

11	� Um zwischen den beiden mit dieser Unterklasse verbundenen Gefahren zu unterscheiden, verwenden einige Staaten die folgende 
Unterteilung, die nicht Bestandteil des UN-Systems ist: 
Gefahrklasse 1.21 – der gefährlichere Teil der Gefahrklasse 1.2 
Gefahrklasse 1.22 – der weniger gefährliche Teil der Gefahrklasse 1.2

12	� Um zwischen den beiden mit dieser Unterklasse verbundenen Gefahren zu unterscheiden, verwenden einige Staaten die folgende 
Unterteilung, die nicht Bestandteil des UN-Systems ist: 
Gefahrklasse 1.33 – Treibstoffe 
Gefahrklasse 1.34 – alles außer Treibstoffen
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Diese Unterklasse umfasst Stoffe und Gegenstände,
•	 bei deren Verbrennung beträchtliche Strahlungswär-

me entsteht oder
•	 die nacheinander so abbrennen, dass eine geringe 

Luftdruckwirkung oder Splitter-, Sprengstück- und 
Wurfstückwirkung oder beide Wirkungen entstehen.

Einige Gegenstände dieser Unterklasse verbrennen mit 
großer Heftigkeit und unter starker Hitze und entwi-
ckeln dabei eine beträchtliche Wärmestrahlung (Gefahr 
von Massenfeuer), andere wiederum brennen nur spora-
disch. Gegenstände dieser Unterklasse können explo-
dieren, bilden aber normalerweise keine gefährlichen 
Splitter und Sprengstücke. Es können Flugfeuer und 
brennende Behälter herausgeschleudert werden.

Gefahrklasse 1.4:
Diese Unterklasse umfasst Gegenstände, die in erster Li-
nie eine mittlere Brandgefahr aufweisen. Sie tragen nicht 
wesentlich zur Entstehung eines Brandes bei. Die Wir-
kung bleibt weitgehend auf das Packgefäß beschränkt. 
Es ist nicht zu erwarten, dass Splitter und Sprengstücke 
mit größeren Abmessungen oder größerer Reichweite 
entstehen. Ein von außen einwirkendes Feuer führt nicht 
zur gleichzeitigen Explosion des gesamten Inhalts des 
Packgefäßes.

Einige – aber nicht alle – der oben erwähnten Gegen-
stände sind der Verträglichkeitsgruppe S zugeordnet. 
Diese Gegenstände sind so verpackt oder gestaltet, dass 
jede Explosionswirkung während der Lagerung und des 
Transports auf das Packgefäß beschränkt bleibt, es sei 
denn, dieses wurde durch Feuer beschädigt.

Gefahrklasse 1.5:
Sehr unempfindliche massenexplosionsfähige Stoffe.

Zu dieser Unterklasse gehören Stoffe, die massenexplo-
sionsfähig, aber so unempfindlich sind, dass die Wahr-
scheinlichkeit einer Zündung oder des Übergangs eines 
Brandes in eine Detonation unter normalen Bedin-
gungen sehr gering ist.

Die Wahrscheinlichkeit des Übergangs eines Brandes 
in eine Detonation ist größer, wenn große Mengen lose 
transportiert oder gelagert werden.

Bei der Lagerung gilt für diese Stoffe Gefahrklasse 1.1, 
da im Falle einer Explosion die Gefahr dieselbe ist wie 
bei Gegenständen, die formal der Gefahrklasse 1.1 zuge-
ordnet sind (Druckwelle usw.).

Gefahrklasse 1.6:
Extrem unempfindliche nicht massenexplosionsfähige 
Stoffe.

Diese Unterklasse umfasst Gegenstände, die nur extrem 
unempfindliche detonierende Stoffe enthalten und eine 
zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit einer unbeab-
sichtigten Zündung oder Ausbreitung aufweisen.

Das von Gegenständen der Gefahrklasse 1.6 ausgehende 
Risiko beschränkt sich auf die Explosion eines einzigen 
Gegenstandes.

PRAXISLEITFADEN „MECHANISCHE SICHERUNG  VON LAGERBESTÄNDEN KONVENTIONELLER MUNITION“
Anhang A
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13	 Die Definitionen der Verträglichkeitsgruppen wurden vereinfacht. Vollständig finden sie sich im „Orange Book“ der Vereinten Nationen.

Anhang B
VERTRÄGLICHKEITSGRUPPEN
Die 14 UN-Verträglichkeitsgruppen sind:13

Gruppe A
Zündstoff

Gruppe B
Gegenstand mit Zündstoff und weniger als zwei wirk-
samen Sicherungsvorrichtungen

Gruppe C
Explosiver Treibstoff

Gruppe D
Detonierender explosiver Gegenstand mit detonie-
rendem explosivem Stoff, ohne Zündmittel und ohne 
treibende Ladung

Gruppe E
Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff, ohne 
Zündmittel und mit treibender Ladung

Gruppe F
Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff mit 
seinen eigenen Zündmitteln, mit treibender Ladung

Gruppe G
Pyrotechnischer Stoff oder Gegenstand oder Gegen-
stand mit pyrotechnischem Stoff

Gruppe H
Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch weißen 
Phosphor enthält

Gruppe J
Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch ent-
zündbare Flüssigkeit oder entzündbares Gel enthält

Gruppe K
Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch gif-
tigen chemischen Wirkstoff enthält

Gruppe L
Explosiver Stoff oder Gegenstand mit explosivem Stoff, 
der ein besonderes Risiko darstellt

Gruppe N
Gegenstand, der nur extrem unempfindliche detonieren-
de Stoffe enthält

Gruppe S
Stoff oder Gegenstand, der so verpackt oder gestaltet ist, 
dass jede durch nicht beabsichtigte Reaktion auftretende 
Wirkung auf das Packgefäß beschränkt bleibt
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Anhang C
MENGENBEGRENZTE  
EXPLOSIVSTOFFGENEHMIGUNG
Nachfolgend findet sich ein Beispiel einer mengenbe-
grenzten Explosivstoffgenehmigung für ein erdeinge-
decktges 7-bar-Explosivstofflagerhaus (PES) und zwei 
zu schützende Objekte sowie für ein zweites erdeinge-
decktes 7-bar-Explosivstofflagerhaus und ein Wohnge-

bäude (ES). Der Abstand zwischen den Explosivstoffla-
gerhäusern ist < 11 Meter und beträgt 480 Meter zum 
Wohngebäude. Laut den entsprechenden Masse/Ab-
stand-Tabellen erlaubt der vorgegebene Abstand eine 
NEM von bis zu 10.000 Kilogramm für HD 1.1 und eine 
unbegrenzte NEM für HD 1.2, HD 1.3 und HD 1.4.

PRAXISLEITFADEN „MECHANISCHE SICHERUNG  VON LAGERBESTÄNDEN KONVENTIONELLER MUNITION“
Anhang B – Anhang C
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Anhang D
MASSE/ABSTAND-TABELLEN  
FÜR MUNITION DER  
GEFAHRKLASSE 1.1
Die folgenden Tabellen zeigen beispielhaft die NATO-
Methode zur Bestimmung des Masse/Abstand-Ver-
hältnisses in Lagereinrichtungen. Die einzelnen 
Gefahrklassen (HD) 1.1, 1.2 und 1.3 stehen für die 
unterschiedlichen Gefahren und Schutzerfordernisse. 
Für Munition der Gefahrklasse 1.4 gelten vorgegebene 
Abstände.

Jede HD-Tabelle besteht aus zwei Teilen. Der erste 
Teil zeigt eine Matrix, in der jede Zelle eine bestimmte 
Kombination von Gefahrenherd (PES) und zu schüt-
zendem Objekt (ES) enthält und sich auf einen oder 
mehrere Abstände D oder feste Abstandswerte bezieht. 

Der zweite Teil enthält Spalten mit den tabellarischen 
Werten der Abstände D, die aus den in der Fußzeile 
jeder Spalte angeführten Abstandsfunktionen abgeleitet 
wurden, sofern nicht bestimmte Mindest- oder Höchst-
abstände vorgegeben sind. Zeigt eine Zelle in der Matrix 
mehrere Optionen, so ist jeweils nach den besonderen 
Umständen und dem gewünschten Maß an Schutz zu 
entscheiden.

Es muss betont werden, dass diese Tabellen nur von 
einem entsprechend ausgebildeten Praktiker angewen-
det werden dürfen. Sie sollen den für die Munitionsbe-
stände Verantwortlichen lediglich eine erste Einschät-
zung der Gefahr ermöglichen.

PRAXISLEITFADEN „MECHANISCHE SICHERUNG  VON LAGERBESTÄNDEN KONVENTIONELLER MUNITION“
Anhang D
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